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Überblick: Diese Anforderungen hat Ihr Arbeitgeber bei der Meldestelle zu erfüllen

	Voraussetzungen 
	Erläuterung

	1. Meldestelle soll Meldungen in mündlicher, schriftlicher und persönlicher Form empfangen.
	Ihren Kolleginnen und Kollegen sollen umfangreiche Möglichkeiten der Meldung eines Problems angeboten werden. Sie sollen sich telefonisch oder auch persönlich mit den Verantwortlichen der Meldestelle in Verbindung setzen können. Zudem sollte Ihr Arbeitgeber nach den momentanen Plänen eine Empfangsstation für schriftliche Meldungen einrichten. 

	2. Vertraulichkeit soll zu jeder Zeit gewährt werden.
	Die Identität des Hinweisgebers soll nicht offen nach außen getragen werden dürfen oder sogar abrufbar sein. Etwas anderes sollte nur gelten, wenn der Hinweisgeber dem zustimmen würde. Ihr Arbeitgeber wird u.U. auch die Bearbeitung anonymer Meldungen sicherzustellen haben. Denn auch anonyme Hinweisgeber werden durch das HinSchG geschützt.

	3. Es sollen Meldestellen-Verantwortliche bestimmt werden.
	Ihr Arbeitgeber soll Meldestellen-Verantwortliche bestimmen. Diese sollen mögliche Meldungen entgegennehmen. Sie sollten nach den momentanen Gesetzesplänen zudem dafür verantwortlich sein, Empfangsbestätigungen zu versenden und die jeweiligen Meldungen zu prüfen. Auch die Unterrichtung darüber, welche Abhilfe- Maßnahmen ergriffen werden sollen, soll in ihren Verantwortungsbereich fallen.

	4. Meldungen müssen dokumentiert werden.
	Ihr Arbeitgeber wird aus heutiger Sicht dafür sorgen müssen, dass alle eingehenden Meldungen dokumentiert werden. 

	5. Ihr Arbeitgeber hat eine Informationspflicht.
	Ihr Arbeitgeber soll zudem Informationen über den internen Meldeprozess und über alternative externe Meldeverfahren an die jeweils zuständigen Behörden bereitstellen müssen.

	6. Datenschutz muss im Blick behalten werden.
	Alle personenbezogenen Daten, sowohl die eines Hinweisgebers als auch etwaiger angeschuldigter Personen, müssen im Einklang mit der EU-Datenschutzverordnung (DSGVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verarbeitet werden.



